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(54) Fahrzeug für den Transport eines Rollstuhl

(57) Das Fahrzeug besitzt ein Gestell (3), an dem ein
Antrieb zum Bewegen des Fahrzeugs angeordnet ist. Am
Gestell (3) ist eine Plattform (4) für den Rollstuhl (2) ge-
lagert, die zum Beladen des Fahrzeugs mit dem Rollstuhl
(2) absenkbar und mit diesem anhebbar ist. Das Fahr-

zeug (1) ist an wenigstens einem Griff (15, 29) von einer
Begleitperson oder der im Rollstuhl (2) sitzenden Person
steuerbar. Der von der Begleitperson bedienbare Griff
(15) ist vorzugsweise ein Sensorgriff, an dem das Fahr-
zeug im Wesentlichen ohne Kraftaufwand bewegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug für den
Transport eines Rollstuhls, mit einem Gestell, in dem ein
Antrieb zum Bewegen des Fahrzeugs angeordnet ist und
mit einer am Gestell gelagerten Plattform für den Roll-
stuhl.
[0002] Viele behinderte Personen sind auf einen Roll-
stuhl angewiesen. Besonders geeignet sind für solche
Personen vielfach so genannte Leichtrollstühle, die nicht
motorisiert sind und die von einer Begleitperson oder
vom Behinderten selbst bewegt werden können. Nicht
motorisierte Rollstühle haben jedoch den Nachteil, dass
sie bei ansteigenden Strassen und allgemein in hügligem
Gebiet vom Behinderten selbst und auch von Begleitper-
sonen nicht bewegt werden können, da die hierzu erfor-
derlichen Kräfte fehlen. Solche Personen sind deshalb
vielfach daran gehindert, sich in hügligem Gelände zu
bewegen.
[0003] Im Stand der Technik sind verschiedene Hilfs-
antriebe bekannt geworden, mit denen Rollstühle ge-
stossen oder gezogen werden können. Ein solcher Hilfs-
antrieb ist beispielsweise in der EP 0 419 085 A offenbart.
Möglich ist auch das Ankoppeln eines Rollstuhls an ein
Fahrrad, wie dies in der EP 0 863 067 A vorgeschlagen
wird. Bekannt sind auch motorisierte Rollstühle. Die ge-
nannten Hilfsantriebe sind jedoch schwer, unhandlich
und vergleichsweise aufwendig zu montieren. Motori-
sierte Rollstühle sind vergleichsweise teuer und vor allem
für den Bahntransport wenig geeignet.
[0004] Durch die EP 1 616 545 A ist ein Fahrzeug be-
kannt geworden, das mit einem Rollstuhl belanden wer-
den kann. Das Fahrzeug ist zum Bewegen eines Roll-
stuhls auf einer Treppe vorgesehen. Es ist ein Spezial-
fahrzeug und eignet sich nicht zum Bewegen eines Roll-
stuhls auf einer Strasse.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Fahrzeug der genannten Art zu schaffen, das die ge-
nannten Nachteile vermeidet. Das Fahrzeug soll es auch
älteren und gebrechlichen Personen ermöglichen, sich
auch in gebirgsnahem und hügligem Geländen zu bewe-
gen.
[0006] Die Aufgabe ist bei einem gattungsgemässen
Fahrzeug dadurch gelöst, dass die Plattform zum Bela-
den des Fahrzeugs mit dem Rollstuhl absenkbar und das
Fahrzeug an wenigstens einem Griff und von einer Be-
gleitperson oder der im Rollstuhl sitzenden Person steu-
erbar ist. Die Begleitperson steuert das Fahrzeug vor-
zugsweise gehend. Denkbar ist jedoch auch, dass das
Fahrzeug eine Stehplatte aufweist, auf welcher die Be-
gleitperson stehen kann und dann somit mitfährt. Die ab-
senkbare Plattform ermöglicht ein sehr einfaches Bela-
den des Fahrzeugs mit dem Rollstuhl. Die behinderte
Person kann hierbei im Rollstuhl sitzen bleiben. Der we-
nigstens eine Griff ermöglicht ein sehr einfaches Steuern
des Fahrzeugs. Der Griff kann so angeordnet sein, dass
das Fahrzeug von der behinderten Person selbst gesteu-
ert werden kann. Alternativ ist ein Griff möglich, der es

ermöglicht, das Fahrzeug von der Begleitperson zu steu-
ern. Möglich sind auch zwei Griffe, wobei einer für den
Behinderten und der andere für die Begleitperson vor-
gesehen ist. In diesem Fall ist die Steuerung so program-
miert, dass der eine der Griffe Priorität besitzt.
[0007] Wesentlich ist, dass mit dem Fahrzeug ein üb-
licher Rollstuhl und insbesondere ein so genannter
Leichtrollstuhl motorisch bewegt werden kann. Mit dem
Fahrzeug kann beispielsweise ein Rollstuhl von einer Be-
gleitperson auch in einem hügligeren Gelände zu einem
Bahnhof bewegt werden. Für den Weitertransport mit der
Bahn kann dann der Rollstuhl verwendet werden, wobei
das Fahrzeug beim Bahnhof deponiert wird. Nach dem
Absenken der Plattform ist das Entladen ebenfalls sehr
einfach und ohne Kraftaufwand möglich.
[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Griff ein so genannter Joy Stick für
einen Selbstfahrer oder ein an einer Rückseite des Ge-
stells angeordneter Griff ist.
[0009] Das Bewegen des Fahrzeugs ist dann für eine
Begleitperson besonders einfach, wenn der Griff ein so
genannter Sensorgriff ist. Ein solcher Sensorgriff ermög-
licht eine besonders einfache und intuitive Bedienung mit
geringem Kraftaufwand. Die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs wird selbsttätig durch die Gehgeschwindigkeit der
Begleitperson geregelt. In den Griff kann eine kapazitive
oder eine andere Handerkennung, Tasten für das Ein-
und Ausschalten des Motors sowie Anzeigen beispiels-
weise für den Batterieladezustand integriert sein. Der
Griff kann zudem so ausgebildet sein, dass beim Loslas-
sen selbsttätig eine Bremse aktiviert wird.
[0010] Die Bedienung ist für eine Begleitperson dann
besonders einfach, wenn an der Rückseite des Fahr-
zeugs zwei im Abstand zueinander angeordnete Griffe
befestigt sind. Dies ermöglicht insbesondere eine hohe
Wendigkeit.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Fahrzeug zwei Räder auf, die jeweils einen Antrieb
besitzen. Die Antriebe sind vorzugsweise Radnabenan-
triebe.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die beiden angetriebenen Räder zuein-
ander einen Abstand aufweisen, der kleiner ist als der
übliche Abstand zwischen den beiden Hinterrädern des
Rollstuhls. Die Antriebsräder des Fahrzeugs befinden
sich somit immer zwischen den beiden Hinterrädern des
Rollstuhls. Dadurch ist es möglich, dass sich die An-
triebsräder und die Hinterräder des Rollstuhls in Fahr-
richtung überlappen. Dies ermöglicht eine besonders
kurze Bauweise des Fahrzeugs. Zudem können Roll-
stühle mit sehr unterschiedlichen Abständen zwischen
den hinteren Rädern verwendet werden.
[0013] Die Plattform ist nach einer Weiterbildung der
Erfindung höhenverstellbar und auf den vom Fahrzeug
befahrenen Untergrund abstellbar. Ist die Plattform auf
dem Untergrund bzw. dem Weg abgestellt, so kann der
Rollstuhl ohne Stufe auf die Plattform gefahren werden.
Das Fahrzeug ist hierbei stabil abgestellt und kann nicht
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kippen.
[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
die Plattform im Abstand zu einer Vorderkante zwei im
Abstand zueinander angeordnete Ausnehmungen oder
Vertiefungen auf, in welche jeweils ein hinteres Rad ei-
nes Rollstuhls zu seiner Ankopplung versenkbar ist. Dies
ermöglicht ein besonders einfaches und sicheres Ankop-
peln bzw. Fixieren des Rollstuhls auf dem Fahrzeug.
Beim Auffahren des Rollstuhls auf die Plattform fahren
die beiden Hinterräder selbsttätig in die Ausnehmung
bzw. Vertiefung und dadurch wird der Rollstuhl durch
sein Eigengewicht fixiert. Der Rollstuhl muss dann ledig-
lich noch mit der eigenen Bremse gebremst werden. Er
ist dann sicher auf dem Fahrzeug fixiert. Weitere Befe-
stigungsmittel sind nicht erforderlich. Im fixierten Zustand
stehen die beiden Hinterräder des Rollstuhls hierbei je-
weils an einer vorderen Kante der Ausnehmung und an
einer Anschlagplatte an.
[0015] Als Energiequelle für das Fahrzeug ist insbe-
sondere und vorzugsweise eine elektrische Batterie bzw.
ein Akkumulator vorgesehen. Die Plattform wird vorzugs-
weise mit einem elektrischen Hubantrieb, beispielsweise
mittels einer Spindel bewegt. Das Absenken und Anhe-
ben der Plattform erfolgt vorzugsweise über vier Hebel,
die an einem Gestellunterteil im Abstand zueinander an-
gelenkt sind.
[0016] Weitere vorteilhafte Merkmale ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen, der nachfolgen-
den Beschreibung sowie der Zeichnung.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es
zeigen:

Figur 1 eine räumliche Ansicht eines erfindungsge-
mässen Fahrzeugs,

Figur 2 eine weitere räumliche Ansicht des Fahr-
zeugs, wobei dieses mit einem Rollstuhl be-
laden ist,

Figur 3 eine Seitenansicht des erfindungsgemässen
Fahrzeugs,

Figur 4 eine weitere Ansicht des erfindungsgemäs-
sen Fahrzeugs und

Figur 5 eine weitere Ansicht des erfindungsgemäs-
sen Fahrzeugs.

[0018] Die Figur 1 zeigt ein erfindungsgemässes Fahr-
zeug 1, das ein Gestell 3 besitzt, an dem ein linkes Rad
11 und ein rechtes Rad 12 gelagert sind. In Laufrichtung
gesehen befinden sich diese Räder 11 und 12 im hinteren
Bereich. Die Räder 11 und 12 besitzen jeweils einen an
sich bekannten, nicht sichtbaren Radnabenantrieb. Die
beiden Radnabenantriebe besitzen jeweils eine Steue-
rung. Vorzugsweise sind diese Radnabenantriebe so
ausgebildet, dass die Steuerung des einen Antriebs die

Parameter des anderen Antriebs liest. Als Energiequelle
für die beiden Radnabenantriebe ist in einem Kasten 3a
des Gestells 3 eine Batterie untergebracht. Ebenfalls be-
findet sich im Kasten 3a ein internes Ladegerät mit elek-
tronischer Ladestromüberwachung.
[0019] An einem Gestellunterteil 3b ist zudem im Ab-
stand zu den Rädern 11 und 12 etwa mittig ein in Figur
3 sichtbares Rad 22 angeordnet. Anstelle dieses einzel-
nen Rades 22 können auch zwei im Abstand zueinander
angeordnete Räder am Gestellunterteil 3b befestigt sein.
Das Rad 22 bzw. die beiden genannten Räder sind be-
weglich am Unterteil 3b gelagert.
[0020] Der Gestellunterteil 3b ist von einer Plattform 4
überdeckt, die mit Hebeln 20 und 21 absenkbar am Ge-
stellunterteil 3b gelagert ist. In der Figur 2 sind die vor-
deren beiden Hebel 20 und 21 sichtbar. Im Abstand dazu
befinden sich gegenüberliegend zwei gleiche hier nicht
sichtbare Hebel. Die Plattform 4 ist somit an vier Hebeln
gelagert. Diese Hebel sind jeweils an unteren Enden mit
einem Drehgelenk 25 am Gestellunterteil 3b befestigt.
[0021] Die Plattform 4 besitzt eine etwa U-förmige Flä-
che 6 und mittig eine sich nach oben erstreckende Haube
4a, an der oberseitig ein Lagerteil 10 befestigt ist. An
dieses Lagerteil 10 greift ein Hubantrieb 9 an. Dieser ist
vorzugsweise, aber nicht zwingend, ein elektrischer An-
trieb. Die Bewegung erfolgt beispielsweise in an sich be-
kannter Weise mit einer hier nicht sichtbaren Spindel.
Ein Drehgelenk 19 (Figur 3) verbindet den Hubantrieb 9
mit dem Lagerteil 10. Der in Figur 3 eingezeichnete Dop-
pelpfeil 26 zeigt die Bewegungen des Hubantriebes. Wird
in Figur 3 die Plattform 4 nach links und damit nach vorne
bewegt, so werden entsprechend die Hebel 20 und 21
im Gegenuhrzeigersinn verschwenkt. Die Plattform 4
wird dadurch abgesenkt, bis sie auf einen Boden 27 auf-
stösst. In der anderen Richtung des Doppelpfeiles 26
wird die Plattform 4 vom Boden 27 in die in Figur 3 ge-
zeigte angehobene Stellung bewegt. In dieser sind die
beiden Hebel 20 nach hinten geneigt, so dass die Platt-
form 4 bei Belastung bereits durch das Eigengewicht in
dieser Stellung gehalten wird. Die weitere Fixierung er-
folgt durch den Hubantrieb 9 in der entsprechenden Stel-
lung.
[0022] Ist die Plattform 4 in der abgesenkten Stellung,
so kann diese von einem in Figur 2 gezeigten Rollstuhl
2 stufenlos befahren werden. Der Rollstuhl ist ein so ge-
nannter Leichtrollstuhl und kann an zwei Griffen 18 ge-
stossen werden. Zwei hintere Räder 16 und zwei kleinere
vordere Räder 17 sind wie üblich ausgebildet. Die Platt-
form 4 besitzt hierzu einen etwa U-förmigen horizontal
sich erstreckenden Rand 4b. An zwei parallel gegenüber-
liegenden Seiten ist dieser Rand 4b durch nach oben
gerichtete Abkantungen 5 begrenzt. Die Figur 2 zeigt den
Rollstuhl 2 in einer Position, in dem dieser sich in Trans-
portstellung auf der Plattform 4 befindet. Beim Befahren
der Plattform 4 rollt der Rollstuhl 2 gegen die Fahrrichtung
des Fahrzeugs 1 nach hinten, bis die hinteren Laufräder
16 des Rollstuhles 2 jeweils an eine Anschlagplatte 13
anstossen. Die beiden Räder 16 greifen hierbei in einem
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unteren Bereich jeweils in eine Ausnehmung 7 ein. Vorne
liegen sie jeweils an einer Kante 8 an, die sich quer zur
Fahrrichtung nach aussen erstreckt. Die beiden Kanten
8 und die Anschlagplatten 13 sind vergleichsweise breit,
so dass Rollstühle 2 mit sehr unterschiedlichen Abstän-
den zwischen den Rädern 16 auf der Plattform 4 ange-
ordnet werden können. Da die beiden Räder 16 an den
Kanten 8 und an den Anschlagplatten 13 anstehen, ist
der Rollstuhl 2 auf der Plattform 4 bereits sehr sicher
fixiert. Sind zudem die Bremsen des Rollstuhles 2 ange-
zogen, so ergibt sich eine sehr sichere Fixierung.
Schliesslich ist vorgesehen, dass die Plattform 4 in der
angehobenen Position bezüglich dem Untergestellteil 3b
nach hinten geneigt ist.
[0023] Der Abstand der beiden Räder 11 und 12 zu-
einander ist kleiner als der Abstand der beiden Räder 16
des Rollstuhls 2. Dies ermöglicht eine Anordnung des
Rollstuhls 2, bei dem sich die Räder 11 und 12 sowie die
Räder 16 in der Ansicht gemäss der Figur 3 etwas über-
lappen. Dies ermöglicht eine besonders kurze Bauweise
des Fahrzeugs 2. Die beiden Anschlagplatten 13 sind
entsprechend so angeordnet, dass sie sich etwa über
der Achse der beiden Räder 11 und 12 befinden, wie
dies insbesondere in der Figur 3 ersichtlich ist. Die Be-
festigung der beiden Anschlagplatten 13 erfolgt mit Trä-
gern 14, welche die Platten 13 mit der Plattform 4 ver-
binden. Beim Bewegen der Plattform 4 werden somit die
beiden Anschlagplatten 13 ebenfalls bewegt. Der Roll-
stuhl 2 kann somit in angehobener als auch in abgesenk-
ter Position nicht nach hinten rollen.
[0024] Das Fahrzeug 1 kann von einer hier nicht ge-
zeigten Begleitperson bewegt und gesteuert werden.
Hierzu sind am Gestell 3 zwei Griffe 15 angeordnet. Die-
se Griffe 15 sind mit gebogenen Rohren 23 so am Gestell
3 befestigt, dass sie wie ersichtlich nach hinten ragen
und von der Begleitperson von Hand gefasst werden kön-
nen. Die Griffe 15 sind so genannte Sensorgriffe. Solche
an sich bekannte Griffe sind mit Dehnmessstreifen oder
Piezokristallen versehen und ermöglichen eine sehr ein-
fache und sichere Steuerung des Fahrzeugs. Vorzugs-
weise besitzt wenigstens einer dieser Griffe 15 eine Han-
derkennung, beispielsweise eine kapazitive Handerken-
nung. An diesen Griffen 15 kann das Fahrzeug 1 im We-
sentlichen ohne Kraftaufwand bewegt werden. Sehr klei-
ne Krafteinwirkungen auf die Griffe 15 werden in entspre-
chende Steuerbefehle umgewandelt. Das Fahrzeug 1
kann dadurch sehr einfach und mit einer intuitiven Be-
dienung bewegt werden. Die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs 1 passt sich selbsttätig an die Laufgeschwindigkeit
der Bedienungsperson an. Entsprechende Regelungen
bzw. Steuerungen sind an sich bekannt. Vorgesehen ist
insbesondere ein automatisches Abbremsen, sobald die
Griffe 15 losgelassen werden. Die beiden Motoren der
Räder 11 und 12 stehen sofort still, sobald die beiden
Griffe 15 losgelassen werden. Dadurch ist sichergestellt,
dass das Fahrzeug 1 gebremst wird, sobald dieses nicht
mehr an den Griffen 15 gehalten wird.
[0025] Anstelle oder zusätzlich zu den beiden Griffen

15 kann ein so genannter Joy Stick 28 (Figur 3) vorge-
sehen sein. Dieser ist so angeordnet, dass er von der
Person bedienbar ist, welche im Rollstuhl 2 sitzt. Die
Steuerung erfolgt durch die entsprechende Bewegung
eines Griffes 29. Dies ist ebenfalls mit sehr kleinem Kraft-
aufwand möglich. Sind am Fahrzeug 1 sowohl die Griffe
15 als auch der Joy Stick 28 vorgesehen, so ist die Steue-
rung so programmiert, dass einer der Griffe Priorität be-
sitzt. Beispielsweise können die beiden Griffe 15 Priorität
besitzen. Werden sowohl die Griffe 15 als auch der Joy
Stick 28 betätigt, so folgt der Antrieb mit den Griffen 15.
Möglich ist auch ein hier nicht gezeigter Wahlschalter,
an dem eingestellt werden kann, welche Steuerung Prio-
rität haben soll.
[0026] Das Fahrzeug 1 besitzt einen hier nicht gezeig-
ten Steckanschluss für einen Rechner, der gemäss Figur
3 von einem abnehmbaren Deckel 24 abgedeckt ist.
Durch entsprechende Programmierung kann beispiels-
weise die maximale Geschwindigkeit festgelegt werden.
Es sind hier aber auch andere Parameter programmier-
bar, so dass eine weitgehende Anpassung an den Be-
nutzer möglich ist. Möglich sind auch Anzeigen, über den
Ladezustand der Batterie. Vorgesehen ist auch ein
Schalter, mit dem der Hubantrieb 9 ein- und ausgeschal-
tet werden kann. Die Endpositionen können beispiels-
weise über hier nicht gezeigte Schalter festgelegt wer-
den. Das Fahrzeug 1 kann erst dann gefahren werden,
wenn die Plattform 4 mit dem Rollstuhl 2 die Endstellung
erreicht hat. In dieser ist die Plattform 4 leicht nach vorne
geneigt, beispielsweise 1 bis 4 und vorzugsweise etwa
2 Winkelgrade. Beim Anheben wird die Plattform 4 zuerst
etwas nach hinten und dann erst nach vorne in die End-
stellung geneigt. Dies gewährleistet ein sicheres und für
den Rollstuhlfahrer als auch für die Begleitperson ein be-
quemes Beladen.

Bezugszeichenliste

[0027]

1. Fahrzeug
2. Rollstuhl
3. Gestell
3a. Kasten
3b. Gestellunterteil
4. Plattform
4a. Haube
4b. Rand
5. Abkantung
6. Fläche
7. Ausnehmung
8. Kante
9. Hubantrieb
10. Lagerteil
11. linkes Rad
12 rechtes Rad
13. Anschlagplatte
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14. Träger
15. Griff
16. Rollstuhlhinterrad
17. Rollstuhlvorderrad
18. Rollstuhlgriff
19. Gelenk
20. vorderer Hebel
21. hinterer Hebel
22. vorderes Rad
23. Rohr
24. Deckel
25. Drehgelenk
26. Doppelpfeil
27. Boden
28. Joy Stick
29. Griffe
30. Vorderkante

Patentansprüche

1. Fahrzeug für den Transport eines Rollstuhls (2), mit
einem Gestell (3), an dem ein Antrieb zum Bewegen
des Fahrzeugs angeordnet ist und mit einer am Ge-
stell (3) gelagerten Plattform (4) für den Rollstuhl (2),
dadurch gekennzeichnet, dass die Plattform (4)
zum Beladen des Fahrzeugs mit dem Rollstuhl (2)
absenkbar und mit diesem anhebbar und das Fahr-
zeug (1) an wenigstens einem Griff (15, 29) von einer
Begleitperson oder der im Rollstuhl (2) sitzenden
Person steuerbar ist.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Griff (29) ein Joy Stick für den Selbst-
fahrer oder wenigstens ein an einer Rückseite des
Gestells (3) angeordneter Griff (15) ist, an dem das
Fahrzeug von einer Begleitperson steuerbar ist.

3. Fahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigsten ein Griff (15) ein
Sensorgriff ist.

4. Fahrzeug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei Griffe (15) an der Rückseite des Ge-
stells (3) angeordnet sind und dass von einer Be-
gleitperson das Fahrzeug an diesen beiden Griffen
(15) von Hand im Wesentlichen ohne Kraftaufwand
bewegbar ist.

5. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass es zwei Räder (11,
12) aufweist, die jeweils einen Antrieb und insbeson-
dere einen elektrischen Radnabenantrieb besitzen.

6. Fahrzeug nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der eine erste Radnabenantrieb eine
Steuerung aufweist und der andere Radnabenan-
trieb von dieser Steuerung gesteuert ist.

7. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden angetrie-
benen Räder (11, 12) zueinander einen Abstand auf-
weisen, der kleiner ist als der übliche Abstand zwi-
schen den Hinterrädern (16) des beladenen Roll-
stuhls (2).

8. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Plattform (4) mit
einem Antrieb (9) und insbesondere einem Huban-
trieb höhenverstellbar und auf den vom Fahrzeug
befahrenen Untergrund (27) abstellbar ist.

9. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein An-
trieb ein Radnabenantrieb ist.

10. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Plattform (4) im
Abstand zu einer Vorderkante (30) zwei im Abstand
zueinander angeordnete Ausnehmungen (7) auf-
weist, in welche jeweils ein hinteres Rad (16) eines
Rollstuhls zu seiner Ankopplung versenkbar ist.

11. Fahrzeug nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Ausnehmungen (7) je-
weils eine vordere und im Wesentlichen rechtwinklig
zur Fahrrichtung verlaufende Kante (8) aufweisen,
an welcher eines der beiden Räder (16) ansteht.

12. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass es einen Griff (29) für
eine Selbststeuerung und wenigstens einen Griff
(15) für eine Steuerung durch eine Begleitperson
aufweist und dass in der Steuerung eine Priorität für
eine der beiden möglichen Steuerungen eingestellt
oder mittels eines Wahlschalters einstellbar ist.

13. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Plattform (4) mit
einem elektrischen Hubantrieb (9) in eine im We-
sentlichen horizontale Stellung anhebbar ist.

14. Fahrzeug nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Plattform (4) in eine angehobe-
nen Endstellung um wenige Winkelgrade, vorzugs-
weise etwa 1 bis 4 Winkelgrade nach vorne geneigt
ist.
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